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Stellungnahme zur Anfrage F0204/05 vom 05.07.2005 
Erfüllung Stellplatz – Mietverträge durch die Stadt 
 
 
Zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen Folgendes mitteilen: 
 
Zu 1. 
 
Die Fläche des neu geschaffenen Parkplatzes “Bei der Hauptwache” war Bestandteil der Planun-
gen des Organisationsbüros Sachsen–Anhalt–Tag seit dem 16. Mai 2005. Dem Mitarbeiterkreis 
des Organisationsbüros war nicht bekannt, dass die Fläche nicht für eine Sondernutzung zur Ver-
fügung steht. Entsprechende Genehmigungen für eine Sondernutzung wurden mit Datum vom 
07. Juni 2005 durch das Amt 32 erteilt. Die Organisation des Sachsen–Anhalt-Tages enthielt 
keine originären Aufgaben des FB 03. Somit war eine Abstimmung des Organisationsbüros mit 
dem FB 03 nicht zwangsläufig erforderlich. Am 05. Mai 2005 wurde die Fläche dem FB 03 
durch das Amt 65 übergeben. Die Verträge für die Stellplätze wurden mit Datum vom 01. Juni 
2005 geschlossen. 
 
 
Zu 2. 
 
Aufgrund der unter Punkt 1 genannten Umstände war der FB 03, der als Vertragspartner gegen-
über den Stellplatzmietern auftritt, nicht über die Sondernutzung informiert. Eine Mitteilung an 
die Mieter konnte nicht erfolgen. 
 
 
Zu 3. 
 
Dem FB 03 gingen diverse Mitteilungen in Form von Anrufen und Emails durch die Mieter zu, 
die auf mögliche Folgen hinwiesen. Darunter waren auch Verweise auf zusätzliche Aufwendun-
gen der Mieter für das Lösen von Parkscheinen für die Nutzung von öffentlichen Parkflächen. Im 
Einzelnen erfolgten keine konkreten Nachweise in Form von Parkscheinen oder Strafzetteln. 
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Zu 4. 
 
Dem Amt 32 und dem FB 03 sind keine Fälle von kostenpflichtigen Abschleppmaßnahmen be-
kannt. 
 
 
Zu 5.  
 
Zur Vermeidung eines unangemessenen Verwaltungsaufwandes wird jedem Mieter ein Betrag 
von 3 EUR für den Monat Juli erlassen. Die Mieter wurden einzeln informiert. 
 
 
 
 
Zu 6. 
 
Es handelt sich bei der Fläche formal um Privatbesitz. Eine öffentliche Nutzung kann rechtlich 
nicht durchgesetzt werden. Durch die Mietverträge bestehen darüber hinaus privatrechtliche An-
sprüche. Somit ist eine Nutzung für Stadtfeste u. ä. nicht möglich. Der FB 03 bat in einem 
Schreiben an den Beigeordneten I darum, über zukünftige Planungen von Großveranstaltungen 
informiert zu werden. 
 
 
 
 
Dr. Lutz Trümper 
 
 
 
 
 


